
4999 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Bundesrates 

B~schluß des Nationalrates vom 7i April 1995 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Marktordnungsgesetz 1985, das Viehwirtschaftsgesetz 1983, das 
AMA-Gesetz 1992, das Geflügelwirtschaftsgesetz 1988, das Bundesgesetz 
über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtsch~ftlichen 

Bundesanstalten und das Landwirtschaftsgesetz 1992 geändert werden 
(Marktordnungsges~tz-Novelle 1995) 

Änderungen gegenüber dem .Gesetzentwurf in 153 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand 
gegenüber dem GesetZentwurf in 153 der Bei lagen zu denStenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XIX. GP, folgende Änderungen beschlossen: 

Abschnitt VI Z 5 lautet: 

§ 3 lautet: 
,,§ 3 (1) Der Bund stellt Mittel für Förderungsmaßnahmen im 

Sinne dieses Buridesgesetzes dann zur Ve~fügung, wenn da~ 

jeweilige Land für jede ein~elne Förderungsmaßnahme 

Landesmittel im Aus'maß von 2/3 der Bundesmittel 

bereitstellt. 

(2) Von Abs. 1 abweichende Finanzierungsanteile von Bund 
und Ländern für einzelne Förderungsmaßnahmen körinen in 

einer Veieinbarung vorgesehen werden, die der Bund 

aufgrund eines gemeinsamen Vorschlages der Länder mit den 

Ländern abschließt; dabei können auch ausschließlich aus 

Landesmittelri finanzierte Förderungen auf den Länderanteil 

angerechnet werden. In dieser Vereinbarung ist jedoch 

sicherzustellen, daß je Finanzjahr und Bundesland die 

Gesamtheit derfÖrderungsmaßnahmen im Ausmaß von 2/3 der 

Bundesmittel durch das jeweilige Land finanziert wird." 
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